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22. Verordnung:  Naturschutzgebiet "Bangser Ried" in Feldkirch, Änderung 
 

22. 
Verordnung 

der Landesregierung über eine Änderung der Verordnung  
über das Naturschutzgebiet „Bangser Ried“ in Feldkirch 

 
 
 Auf Grund der §§ 4, 8 Abs. 2, 9 Abs. 2, 11 Abs. 1 und 12 Abs. 2 des Naturschutzgesetzes, 
LGBl.Nr. 36/1969, wird verordnet:  

 
 Die Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bangser Ried" in Feldkirch, LGBl.Nr. 52/1974, wird wie 
folgt geändert:  

 
1. Der § 2 Abs. 2 hat zu entfallen. 

 
2. Dem § 3 Abs. 1 ist folgende lit. e anzufügen:  

"e) die Vornahme von Aufforstungen einschließlich Christbaumpflanzungen auf bisher unbewaldeten 
Flächen."  

 
3. Der § 3 Abs. 3 hat zu lauten:  

  "(3) Streuewiesen dürfen nicht entwässert, umgebrochen, beweidet, gedüngt oder mit Chemikalien 
behandelt und nur einmal jährlich in der Zeit vom 1. Oktober bis 15. März gemäht werden. Die vorhan-
denen Riedgräben dürfen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 15. März gereinigt werden."  

 
4. Im § 3 Abs. 4 haben in der lit. b die Worte "in der äußeren Zone die Vornahme von Entwässerungsarbei-

ten sowie" zu entfallen.  

 
5. Der § 3 Abs. 5 hat zu lauten: 

 "(5) Wird eine Streuewiese, die schon im vorangegangenen Jahr nicht gemäht worden ist, nicht bis 
zum 30. November gemäht, so hat der Grundeigentümer oder Nutzungsberechtigte zu dulden, daß die 
Behörde nach vorheriger Verständigung die Mahd durchführt und das Mähgut beseitigt."  

 
 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 
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